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Wohnanlage

GH 9,50 m

0,4 II
Leitungsrecht

Geh-, Fahr- und Leitungsrecht

Geh- und Fahrrecht

6

KREISSTADT VECHTA

"Wohnprojekt zwischen Oldenburger-, 

Öffentliche Auslegung

..................................................

..................................................

..................................................

..................................................

Innerhalb von sieben Jahren nach Inkrafttreten des Bebauungsplans sind Mängel der

Verfahrens- oder Formvorschriften beim Zustandekommen des Bebauungsplans nicht
Innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten des Bebauungsplans ist die Verletzung von

Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften

Oldenburgischen Volkszeitung bekannt gemacht worden.
Der Bebauungsplan ist damit am .................... rechtsverbindlich geworden.

Der Beschluss des Bebauungsplans ist gemäß § 10 BauGB am .................... in der

gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in seiner Sitzung am .................... als Satzung (§ 10 BauGB)
Der Rat der Stadt hat den Bebauungsplan nach Prüfung der Bedenken und Anregungen

.................... gemäß § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen.
Der Entwurf des Bebauungsplans und der Begründung haben vom .................... bis

Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden am .................... ortsüblich bekannt
legung mit Einschränkung gemäß § 3 Abs. 1 zweiter Halbsatz BauGB beschlossen.
des Bebauungsplans und der Begründung zugestimmt und die erneute öffentliche Aus-
Der Verwaltungsausschuss hat in seiner Sitzung am .................... dem geänderten Entwurf

Öffentliche Auslegung mit Einschränkung

.................... gemäß § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen.
Der Entwurf des Bebauungsplans und der Begründung haben vom .................... bis

Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden am .................... ortsüblich bekannt

gemäß § 3 Abs. 2 BauGB / § 3 Abs. 3 Satz 1 erster Halbsatz i. V. m. § 3 Abs. 2
Bebauungsplans und der Begründung zugestimmt und seine öffentliche Auslegung
Der Verwaltungsausschuss hat in seiner Sitzung am .................... dem Entwurf des

Vechta, ....................

Abwägung nicht geltend gemacht worden.

Vechta, ....................

geltend gemacht worden.

Mängel der Abwägung

Vechta, ....................

Vechta, ....................

sowie die Begründung beschlossen.

gemacht.

gemacht.

BauGB beschlossen.

Satzungsbeschluss

Inkrafttreten

Unterschrift

Unterschrift

Unterschrift

Unterschrift

§ 2 Abs. 1 BauGB am .................... ortsüblich bekannt gemacht.
Bebauungsplans Nr. 178 - Teilbereich 1B beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde gemäß

..................................................

..................................................

..................................................

Der Entwurf des Bebauungsplans wurde ausgearbeitet von ..................................................

Niedersächsischen Vermessungs- und Katastergesetzes vom 2. Juli 1985, Nds. GVBl.
S. 187, geändert durch Artikel 12 des Gesetzes vom 19. September 1989, Nds.

Die Planunterlage entspricht dem Inhalt des Liegenschaftskatasters und weist die

Die Übertragbarkeit der neu zu bildenden Grenzen in die Örtlichkeit ist einwandfrei

Die Vervielfältigung ist nur für eigene, nichtgewerbliche Zwecke gestattet (§13 Abs. 4 des

städtebaulich bedeutsamen baulichen Anlagen sowie Straßen, Wege und Plätze vollständig
nach (Stand vom .................... ). Sie ist hinsichtlich der Darstellung der Grenzen und

Der Verwaltungsausschuss hat in seiner Sitzung am .................... die Aufstellung des

Verfahrensvermerke

Präambel und Ausfertigung

Aufstellungsbeschluss

Oldenburg, den ....................

Vechta, ....................

Katasteramt Vechta
Oldenburger Münsterland
Vermessungs- und Katasterbehörde

möglich.

GVBl. S. 345).

der baulichen Anlagen geometrisch einwandfrei.

Maßstab: ..............................

Kartengrundlage: ..................................................

Planverfasser

Planunterlage

..................................................
Bürgermeister

Vechta, ....................

(Siegel)

Planverfasser

Unterschrift

Stadtdirektor

Wohnanlage
Reine Wohngebiete
Allgemeine Wohngebiete
Dorfgebiete
Mischgebiete
Kerngebiete
Eingeschränkte Gewerbegebiete
Industriegebiete
Sondergebiete, die der Erholung dienen
Sonstige Sondergebiete

Art der baulichen Nutzung Maß der baulichen Nutzung
§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 1 bis 11 BauNVO § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen

Einrichtungen und Anlagen zur
Versorgung mit Gütern und Dienst-
leistungen des öffentl. und priv. Be-
reichs, Flächen für den Gemeinbedarf§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO
§ 9 Abs. 1 Nr. 5 und Abs. 6 BauGB

Verkehrsflächen

Planungen, Nutzungsregelungen u. Maß-
nahmen z. Schutz, z. Pflege und zur
Entwicklung von Natur und Landschaft

§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB
§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB

Grünflächen

Wasserflächen und Flächen für die
Wasserwirtschaft, den Hochwasser-
schutz und die Regelung des
Wasserabflusses
§ 9 Abs. 1 Nr. 16 und Abs. 6 BauGB

§ 9 Abs. 1 Nr. 15 und Abs. 6 BauGB

Flächen für Versorgungsanlagen, für
die Abfallentsorgung und Abwasser-
beseitigung sowie für Ablagerungen

Flächen f. Aufschüttungen, Abgrabungen
od. f. die Gewinnung von Bodenschätzen

Flächen für die Landwirtschaft
und Wald

§ 9 Abs. 1 Nr. 12, 14 und Abs. 6 BauGB

§ 9 Abs. 1 Nr. 17 und Abs. 6 BauGB

§ 9 Abs. 1 Nr. 18 und Abs. 6 BauGB

Hauptversorgungs- und Haupt-
abwasserleitungen
§ 9 Abs. 1 Nr. 13 und Abs. 6 BauGB

Gebäudebestand, Grenzen und Hinweise

Sonstige Planzeichen

Geschossflächenzahl
Grundflächenzahl
Baumassenzahl
Zahl der Vollgeschosse als
Höchstmaß

Höhe baulicher Anlagen in ..... m über
einem Bezugspunkt

Gebäudehöhe - als Höchstmaß

II
BMZ 3,0

0,4
0,8

Offene Bauweise
nur Einzelhäuser zulässig
nur Doppelhäuser zulässig
nur Hausgruppen zulässig
nur Einzel- und Doppelhäuser zulässig
Geschlossene Bauweise
Baulinie
Baugrenze
abweichende Bauweise, Gebäudelängen
bis ..... m sind zul., Abstände richten
sich nach § 7 NBauO
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Straßenverkehrsflächen

Straßenverkehrsflächen
besonderer Zweckbestimmung

Straßenbegrenzungslinie
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Fuß- und RadwegF+R

Ein- bzw. Ausfahrten und Anschluss anderer Flächen
an die Verkehrsflächen

z.B. Einfahrt
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z.B. Bereich ohne Ein- und Ausfahrt

(§ 9 Abs. 1 Nr. 4, 11 und Abs. 6 BauGB)
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Post
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Bäumen und Sträuchern
zum Anpflanzen von
Umgrenzung von Flächen

Erhaltung von Bäumen,
zungen und für die
mit Bindungen für Bepflan-
Umgrenzung von Flächen

Sträuchern und Gewässern

Natur und Landschaft
zur Entwicklung von
Schutz, zur Pflege und
für Maßnahmen zum
Umgrenzung von Flächen

des Naturschutzrechts
objekten im Sinne
gebieten und Schutz-
Umgrenzung von Schutz-

Bäume

Sträucher

Bäume

Sträucher

Naturschutz-
gebiet

Landschafts-
schutzgebiet

N

Grenze des räumlichen Geltungs-
bereichs des Bebauungsplans
Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung, z. B. von
Baugebieten, oder Abgrenzung des Maßes der
Nutzung innerhalb eines Baugebiets
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Im Plan enthalten
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Auf Grund des § 1 Abs. 3 und des § 10 des Baugesetzbuchs (BauGB) und des

der Planzeichnung und den untenstehenden textlichen Festsetzungen als Satzung
Rat der Stadt Vechta den Bebauungsplan Nr. 178 - Teilbereich 1B, bestehend aus
§ 58 Abs. 2, Satz 1 Nr. 2 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz hat der

NWP Planungsgesellschaft mbH

Gesellschaft für räumliche
Planung und Forschung
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E-Mail   info@nwp-ol.de
Internet  www.nwp-ol.de
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26121 Oldenburg

Postfach 3867
26028 Oldenburg
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Es gilt die BauNVO 2017

Wilhelm-Busch- und Erich-Kästner-Straße"

VORHABENBEZOGENER BEBAUUNGSPLAN
NR. 178 - TEILBEREICH 1B

im beschleunigten Verfahren gemäß § 13 a BauGB
Stand: November 2021
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Umgrenzung von Flächen für
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Mit Geh-, Fahr- und Leitungs-
rechten zu belastende Flächen
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beschlossen. 

zugunsten der Anlieger

Rechtsgrundlagen für diesen Bebauungsplan sind:
Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBl. I S. 3634),
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBI. I S. 1802)
Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) in der Fassung vom 17. Dezember 2010
(Nds. GVBl. Nr. 31/2010, S. 576), zuletzt geändert durch Art. 4 des Gesetzes vom 28. April 2021
(Nds. GVBl. S. 240)
Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017
(BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBI. I S. 1802)
Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV 90) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58),
zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBI. I S. 1802)
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